
56 Friedrich's Erbhuldigung.

Ursprung der hohenzollernschen Herrschaft in der Mark entstanden. Es wurde
behauptet, der Burggraf Friedrich habe dem Kaiser während des Kostnitzer
Coucils zur Bestreitung der erheblichen Kosten desselben mehrfache bedeutende
Vorschüsse bis zur Höhe von 400,000 Guldeu gemacht und als Ersatz für
diese Summe habe Sigismund ihm auf seinen dringenden Wunsch, wie früher
die Statthalterschaft, so jetzt die wirkliche Markgrafschaft mit der Kurwürde
verliehen. Der Wortlaut obiger und anderer Urkunden läßt jedoch diese An¬
sicht als eine irrthümliche erscheinen. Es ist auch sonst gar kein Anzeichen
dafür vorhanden, daß Friedrich während des Concils wirklich dem Kaiser
irgend welche Vorschüsse gemacht habe, dagegen ist erwiesen, daß der Burg¬
graf sehr beträchtliche Summen auf die Einlösung der Bürgen und überhaupt
auf die Wiederherstellung der Ordnung in den brandenburgischeu Bauden ver¬
wenden mußte. Die Kosten, die ihm Dadurch entstanden, werden kaum weniger
als 400,000 Gulden betragen haben, und es war daher billig, daß ihm für
den Fall der Rückgabe des Kurfürfteuthums voller Ersatz für diese Opfer
verheißen wurde. Der klare Wortlaut aller Urkunden läßt nur annehmen,
daß nicht ein Pfand- oder Kaufgeschäft, sondern einzig und
allein Friedrich's hohe Verdienste um das römische Reich
und um den Kaiser Sigismund, sowie um die Mark Branden¬
burg dem Hanse Hohenzollern das Knrfürfteuthum einge¬
bracht haben.

Friedrich blieb fürerst noch in Kostnitz, erst im Herbst konnte er sich nach
der Mark begeben, um die Erbhuldigung als wirklicher Landesherr
entgegen zu nehmen. Am 18. October 1415 traf der neue Markgraf in
Berlin ein, gewiß mit leichterem Herzen und freudigerem Muth und wohl auch
herzlicher und aufrichtiger bewillkommt als vor drei Jahren. Zu seinem fest¬
lichen Empfange und zur Erbhuldigung waren Herren, Mannen und Städte
zahlreich in Berlin versammelt. Am 21 Oktober 1415 fand die Feierlichkeit
der Erbhuldigung im „hohen Hause/' dem damaligen Fürstenhause zu Berlin
(in der Klosterstraße, wo sich jetzt das Lagerhaus befindet), Statt. Der
Propst von Berlin, Johann von Waldow, verlas die Verschreibung und die
Gebotsbriefe des Kaisers, darauf schworen die Stände:

„Wir huldigen und schwören Herrn Friedrich und seinen Erben, Mark¬
grafen zu Braudeuburg eine reckte Erbhuldigung, als unsern rechten Erb-
herrn, nach Ausweisung ihrer Briefe, treu, gewärtig und gehorsam zu sein,
ihr Frommen zu werben und ihren Schaden zu wenden, ohne Gefährde,
also uns Gott helfe und die Heiligen."

Bald darauf begab sich der Fürst nach den wichtigsten Städten der Mark,
um sich auch da huldigen zu lassen; überall wurde er freudig und glänzend
empfangen und nirgends störte ein Mißtou deu glücklichen Verlauf der Feier¬
lichkeiten. In der freudigen Genugthuung über diese Erbfolge zeigte sich
der Markgraf auch seinerseits zu aller Huld bereit und begnadigte auf das
Fürwort der Stände mehrere der vorher ihm widerstrebenden Ritter, beson¬
ders Wichard von Rochow, der von Neuem Golzow zu Lehen erhielt, und
Caspar Gans zu Putlitz. Sie gelobten, dem Markgrafen künftig Treue
und Gehorsam zu leisten, seinen Frieden und Unfrieden zu halten, die Herren,


